Arbeitsrecht (FS 2008):

Schriftliche NT-Prüfung vom 26. Januar 2009, 13-15 Uhr
(Prof. Dr. Gabriela Riemer-Kafka)

Sachverhalt

Die „Krankenkasse Präventiva AG“ (nachfolgend KK) hat eine Holdingstruktur mit fünf, ebenfalls in der Rechtsform der AG angeschlossenen Kassen mit den Namen „präventiva plus“, präventiva dentcare“, präventiva international“, „präventiva unfall“ und „präventiva complementa“. Als Vertrauensarzt der Krankenkasse wurde der Psychiater Dr. med. Wolfgang Wermelinger eingestellt, der dem Sozialversicherungsgericht durch seine rigoros ablehnende, der Wirtschaftlichkeit der Behandlung verpflichtete Haltung, speziell bei den unfallbedingten Invalidenrenten von Versicherten mit Migrationshintergrund, aufgefallen ist. Die „präventiva international“ hat sich zudem vor dem Ombudsmann der Krankenversicherung von Versicherten den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass die Sachbearbeiter Krankheitskosten in Ländern des fernen Ostens nicht übernehmen wollen, dies auf Anordnung der Krankenkasse Präventiva AG gegenüber den Angestellten der Tochtergesellschaft. 
Auf Grund der plötzlich aufgetretenen Finanzkrise ist die Krankenkasse, die ihre Reserven zuvor ziemlich stark abgebaut hatte, durch Vermögensverluste finanziell in Bedrängnis geraten und fürchtet sich vor den Massnahmen der BAG1-Aufsicht. Die Tochtergesellschaften haben in der Folge die Löhne ihrer Angestellten immer später ausgerichtet, bis zuletzt mit vier Wochen Verzug und die Sozialversicherungsbeiträge ebenfalls mit Verspätung abgeführt. 
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Fragen:

1.
Im Arbeitsvertrag mit allen Angestellten findet sich folgender Passus:  „Der Arbeitnehmer verpflichtet sich mit Vertragsabschluss, spätestens drei Monate nach Unterzeichnung des Arbeitsvertrages bei einer der Tochtergesellschaften der „Krankenkasse Präventiva AG“ zu versichern.“

Kann die KK den Arbeitsvertrag per sofort auflösen, wenn sich die arbeitnehmende Person nicht zu diesem Schritt entschliesst?

2.
Nachforschungen haben ergeben, dass Dr. Wolfgang Wermelinger politisch aussen rechts angesiedelt ist und auch eine entsprechende parteipolitisch aktive Vergangenheit aufzuweisen hat.
a)
Hätte die KK beim Anstellungsgespräch nach der politischen  Ausrichtung fragen dürfen?

b)
Kann Dr. Wermelinger fristlos gekündigt werden?

c)
Auf welche Weise kann man sich von einer arbeitnehmenden Person trennen, ohne rechtliche Schritte befürchten zu müssen?

3.
Auf Grund der vielen Kündigungen von Versicherten, die wegen der rigorosen Leistungspraxis stattgefunden haben und den daher erfolgten Prämieneinbussen entschliesst sich die KK, gegen ihre Direktoren vorzugehen und Schadenersatz für die entgangenen Kranken-kassenprämien einzufordern. Mit Aussicht auf Erfolg?
4.
Die Angestellten der „präventiva international“ haben Verdacht, dass die Anordnungen der Muttergesellschaft nicht rechtens sein könnten.

a)
Müssen die Angestellten die Anordnungen der Muttergesellschaft befolgen?

b)
Eine der Arbeitnehmenden, Frau Sabine Ehrlich, wendet sich an die Konsumenten- und Beratungszeitschrift „Beobachter“ und macht auf die Praxis der KK aufmerksam. Darf sie das?

c)
Die KK kündigt Frau Ehrlich daraufhin fristlos. Zu recht?

d)
Frau Ehrlich macht geltend, sie sei im 5. Monat  schwanger. Welche Folgen hat dies in dieser Situation?

5.
Wegen der Lohnverzögerungen beschliessen die Angestellten der KK zu streiken.

a)
Welche Folgen kann ein solcher „Streik“ für die Arbeitnehmenden haben?


b)
Welches Vorgehen würden Sie als RechtsberaterIn den Angestellten in diesem Fall empfehlen?

6.
Um die Verwaltungskosten zu senken, wird allen Teilzeit-arbeitnehmenden das Wochenarbeitspensum um 10% und der Lohn um 15% gekürzt.

a)
Ist dieses Vorgehen zulässig?


b)
Kann ein/e ArbeitnehmerIn nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses den gekürzten Lohn noch einfordern?

c)
Könnte die Beschränkung der Massnahme auf Teilzeitangestellte noch weitere Folgen für den Arbeitgeber auslösen?
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